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PLANZEICHNUNG

Geltungsbereich I

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

HINWEISE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERKE

a) Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 189)

b) Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176)

c) Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

d) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576 - VORIS 20300), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 
2025 Nr. 3)

e) Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46 - VORIS 21072), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 52)

f) Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
323)

g) Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104 - VORIS 28100), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 5)

h) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 48 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

i) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189)

j) Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDschG)
in der Fassung vom 30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517 - VORIS 22510 01 00 00 000 
-) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. 
GVBl. S. 289)

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, 
der §§ 55, 84 Abs. 3, 97 und 98 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der 
§§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Stadt Königslutter den Bebauungsplan Rieseberg Nr. 4 - Feuerwehrgerätehaus 
Scheppau -, bestehend aus der Planzeichnung und den obenstehenden textlichen 
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

........................., den .............................

........................................................................

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Königslutter am Elm hat in seiner Sitzung am .......... die Aufstellung des Bebauungsplans 
Schickelsheim Nr. 1 „Domäne Schickelsheim“ beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am .......... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Königslutter am Elm, den ..........................

........................................................................  

Planunterlage

Kartengrundlage: ...........................................................

Gemarkung.............................................  Flur ...............................................  Maßstab: ..............................................

Die Vervielfältigung ist nur für einige, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4 des Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes vom 2.7.1985, Nds. GVBl. S. 187, geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19.9.1989, Nds. GVBl. S. 345): Die 
Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie 
Straßen, Wege und Plätze vollständig 

nach (Stand vom ..........................................). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Genzen und der baulichen Anlage geometrisch 
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

................................................, den ...............................................

................................................................................
(Unterschrift)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgebarbeitet von Ingenieurbüro Kuhn und Partner mbB

Braunschweig, den ..................................

............................................................................................
Planverfasser

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Königslutter am Elm hat in seiner Sitzung am ............................................ dem Entwurf des
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ....................................... ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom ................................ bis ....................................
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Königslutter am Elm, den ...................................

............................................................................................

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Königslutter am Elm hat den Bebauungsplan nach Prüfung aller im Aufstellungsverfahren vorgebrachten 
Stellungnahmen, Bedenken, Anregungen und Hinweisen in seiner Sitzung am ....................................... als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB sowie die Begründung beschlossen.

Königslutter am Elm, den ...................................

............................................................................................

Bekanntmachung und Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB am ....................................... im Amtsblatt für den 
Landkreis Helmstedt Nr. ......... bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 215 Abs. 2 BauGB erfolgt.

Der Bebauungsplan ist damit gemäß § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB 

am ................................. in Kraft getreten.

Königslutter am Elm, den ..................................

...........................................................................................................

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der SAtzung ist die Verletzung von Vorschriften gemäß § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB beim Zustenadekommen der Satzung nicht geltend gemacht worden.

Königslutter am Elm, den ........................................

................................................................................................

ÜBERSICHT

BEBAUUNGSPLAN

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung, unmaßstäblich, © 2024 
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"Domäne Schickelsheim"
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TEXTLICHE FESTSETZUNGENPLANZEICHENERKÄRUNG

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

 Dorfgebiete gem. § 11 BauNVO

 Dörfliche Wohngebiete gem. § 5a BauNVO

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

 Grundflächenzahl

 Anzahl der Vollgeschosse

 Maximale Gebäudehöhe

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

 Baugrenze

 Nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig

 Einzel- oder Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässig

 Offene Bauweise

4. VEKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

  Straßenbegrenzungslinie

 Straßenverkehrsflächen

5. GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

 Private Grünflächen

 Parkanlage

6. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE 
WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE 
REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

 Wasserflächen

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE 
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG
(§ 9 Abs. a Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

 Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung: 
 Abwasser

8. FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

 Landwirtschaftliche Fläche

9. REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN 
DENKMALSCHUTZ
(§ 9 Abs. 6 und § 172 Abs. 1 BauGB)

 Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem 
 Denkmalschutz unterliegen

10. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE 
FLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Fläche

11. SONSTIGE PLANZEICHEN
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

 Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines 
 Baugebietes

 Kennzeichnung der Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109-1:2018-01

12. DARSTELLUNGEN PLANGRUNDLAGE

 Gebäude mit Hausnummer

 

 Flurstücksgrenze

 Flurstücksnummer

 Fuß- und Fahrradweg

 Wald

 Grünanlage

MD

0.3

II

o

Hmax

ED

MDW

Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

2

7/4

EDH

Gemarkung:  Schickelsheim 
Flur: 3
Flurstücke: 1/2
Maßnahmenfläche:  14.606 m²

M 1:5.000

1.  Sollten bei Aushubarbeiten Bodenverhältnisse vorgefunden werden, die untypisch 
für dieses Gebiet sind oder auf eine Altablagerung hindeuten, ist diese dem 
Umweltamt des Landkreis Helmstedt mitzuteilen.

2. Sollten bei der Realisierung des Baugebietes Sachen oder Spuren angetroffen 
werden, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale 
(Bodenfunde) sind, so werden diese gemäß § 14 NDSchG bei der Unteren 
Denkmalbehörde des Landkreises Helmstedt oder der Stadt Königslutter am Elm 
umgehend gemeldet.

3. Bei Planung und Durchführung der Bodenarbeiten ist durch eine bodenkundliche 
Baubegleitung zu gewährleisten, dass die Belange des Bodenschutzes und hier 
insbesondere die DIN-Norm 19639 beachtet werden.

4.  Sollen im Rahmen der Herstellung eines tragfähigen Baugrundes (z. B. 
Baugrundverbesserung für Gebäude und Straßen) oder zur Geländeauffüllung 
Boden- oder Recyclingmaterialien (z. B. Boden von anderen Standorten, Schlacke 
etc.) aufgebracht werden, so ist vorab sicherzustellen, dass von diesen Materialien 
keine Gefährdung für das Grundwasser und den Boden ausgeht. Hierbei sind die 
Anforderungen der Ersatubaustoffverordnung (EBV) und Technische Regel (TR) 
Boden zu beachten.

5.  Zur Beurteilung für den Einbau von ortsfremden Materialien ist u. a. die Kenntnis 
über das Vorhandensein von Grund- oder Schichtenwasser sowie über den 
Grundwasserstand erforderlich. 

6.  Maßnahmen zur Baugrundverbesserung durch Bodenaustausch und 
Bodenauffüllungen mit ortsfremden Materialien dürfen erst nach Zustimmung der 
Unteren Bodenschutzbehörde vorgenommen werden.

7. Vermeidungsmaßnahme V1 - Einhaltung der Brut- und Setzzeit
Zur Vermeidung der Tötung, Störung oder Schädigung von brütenden oder ruhenden 
Altvögeln sowie ihren Entwicklungsformen darf die Baufeldfreimachung nur zwischen 
dem 1. Oktober bis zum 28. Februar erfolgen. Die Einhaltung der zeitlichen 
Einschränkung ermöglicht die Sicherung der Tiere sowie ihren genutzten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

8. Vermeidungsmaßnahme V2 - Vergrämung für Arbeiten in der Brut- und Setzzeit
Bei einer Baufeldfreimachung innerhalb der gesetzlichen Brut- und Setzzeit des 28. 
Februar bis 1. Oktober ist ein Verschluss der Nisthöhlen bis zum 28. Februar 
vorzunehmen sowie Gebüsch- und Baumbrüter durch das Anbringen von Flatterband 
fernzuhalten.
Vor der Baufeldfreimachung sind für die Mehlschwalbe vorgezogene 
Ausgleichmaßnahmen (vgl. Vorgezogene Ausgleichmaßnahme V2) in Form von 
künstlichen Nisthilfen im Verhältnis 1:3 anzubringen.

9. Vermeidungsmaßnahme V3 - Reduzierung der Lichtverschmutzung
Um die Lichtverschmutzung zu reduzieren und somit die Einhaltung des 
Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 sicherzustellen, ist eine Reduzierung der 
Beleuchtung notwendig.
Gesteuerte Lichtquellen sind in niedriger Höhe anzubringen. Es sind voll abgeschirmte 
Leuchten mit flachem Schutzglas zu verwenden. Außerdem sind Lampen zu 
verwenden, die integrierte Leuchtmittel nutzen.
Die Birnen, die verwendet werden, sind nur in warmweiß bis maximal 3.000 Kelvin 
zulässig.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT

1.  GELTUNGSBEREICH

1.1 Räumlicher Geltungsbereich
 Diese ÖBV gilt für das Plangebiet des Bebauungsplanes Schickelsheim Nr. 1 - 
 "Domäne Schickelsheim" mit örtlicher Bauvorschrift
 Die genaue Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der Planzeichnung 
 ersichtlich.
1.2 Sachlicher Geltungsbereich 
 Die Regelung der ÖBV setzt einen Rahmen für die Gestaltung der Dächer und
 Einfriedungen.

2. DÄCHER

2.1 Dächer der Hauptgebäude sind nur als Satteldach mit einer Neigung von ≥ 15° 
 zulässig. Untergeordnete Dächer und Anbauten, Wintergärten und Gauben sind 
 auch mit geringeren Neigungen zulässig.
2.2 Dachflächen sind in Material, Form und Farbe einheitlich oder farblich 
 changierend zulässig. Eine glasierte (mit keramischem Überzug versehene) oder 
 sonstige reflektierende Dacheindeckung ist unzulässig.
2.3 Für die Oberflächen von Dacheindeckungsmaterialien sind neben naturfarbenden
 Tonziegeln und Schiefer nur Deckungen in den Farben rot, rotbraun, braun und 
 anthrazit zulässig.
2.4 Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Gewächshäuser und Anlagen zur 
 Nutzung von Solarenergie sind von den Vorschriften der Absätze 2.1, 2.2 und 2.3 
 ausgenommen.

3. EINFRIEDUNGEN

3.1 Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur in der folgenden Art und 
 Weise 
  zulässig:
  - als lebende Hecke aus Laubgehölzen;  
  - als massive Mauer aus Naturstein, Mauerziegel oder verputzt; 
  - als Holzzäune.
3.2 Erschließungsseitig sind Einfriedungen nur bis zu einer gewachsenen Höhe von 
 1,2 m, gemessen von der Geländeoberfläche, zulässig.

4. GESTALTUNG DER AUßENWÄNDE

4.1 Für die Fassaden sind grelle und sog.  Leuchtfarben (z. B. RAL-F7, RAL-1026, 
 RAL-2007) nicht zugelassen.
4.2 Die sichtbaren Wandbauteile sind zulässig als
  a) Ziegelfassade,
  b) Putzfassade,
  c) konstruktives Holzfachwerk,
  d) Natursteinfassade
  e) Holzfassade
  Kombinationen sind innerhalb der Fassade zulässig.
4.3 Ziegelfassaden
 Ziegelmauerwerk ist zulässig in den Farbtönen rot bis rotbraun (einschließlich 
 Zwischentönen) des Farbregisters RAL 840 HR. 
 Unzulässig sind besandete, glasierte sowie hochglänzende Ziegel.
4.4 Putzfassaden
 Putz ist zulässig in hellen gedeckten Farben aus den Bereichen gelb, beige, 
 braun, rotbraun, rot, grün und warmes grau in Hellbezugswerten von 30 - 60.
4.5 Holzfassaden, Natursteinfassaden und Außenwandbauteile aus konstruktiven 
 Holzfachwerk sind nur in ihren naturbelassenen Farbtönen, deren Imitationen 
 oder den unter 4.3 und 4.4 aufgeführten Farbtönen zulässig.
4.6 Auf 10% der jeweiligen Fassadenfläche sind auch abweichende Materialien 
 zulässig, die nicht glänzend sind.

5. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

5.1 Ordnungswidrig handelt nach § 84 Abs. 3 und 4 NbauO, wer vorsätzlich oder 
 fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, die nicht den 
 Anforderungen des §§ 2 und 3 dieser ÖBV entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten 
 können gem. § 80 Abs. 3 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

6. AUSNAHMEN 

6.1 Von der örtlichen Bauvorschrift können Abweichungen zugelassen werden, wenn 
 die Ziele der Satzung nicht gefährdet und sonstige öffentliche Belange nicht 
 beeinträchtigt werden.

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO
In den Dorfgebieten (MD 1-4) sind gemäß § 5 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) folgende Nutzungen zulässig:
- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude
- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten 

und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen
- Sonstige Wohngebäude 
- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher 

Erzeugnisse
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes
- sonstige Gewerbebetriebe
- Anlagen für örtliche Verwaltung sowie kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke
- Gartenbaubetriebe
Tankstellen gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO sowie Vergnügungsstätten gemäß § 5 Abs. 
3, sind in den Dorfgebieten unzulässig.

1.2 Dörfliches Wohngebiet gem. § 5a BauNVO
In den dörflichen Wohngebieten (MDW 1-3) sind gemäß § 5a Abs. 2 BauNVO  
folgende Nutzungen zulässig:
- Wohngebäude
- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude
- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten
- Nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung
- Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie Schank- und 

Speisewirtschaften
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Sonstige Gewerbebetriebe
- Anlagen für örtliche Verwaltung sowie kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke
- Gartenbaubetriebe
Tankstellen gemäß § 5a Abs. 3 BauNVO sind in den Dörflichen Wohngebieten nicht 
zulässig.

2 MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Grundflächenzahl
In den Dorfgebieten (MD 1 - 4) wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine 
Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Für die dörflichen Wohngebiete MDW 1 - 2 
wird eine Grundflächenzahl von 0,4 sowie für das MDW 3 ebenfalls eine 
Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl 
durch Garagen und Stellplätze mit Ihren Zufahrten oder Nebenanalgen i. S. d. § 14 
BauNVO ist gemäß § 19 Abs. f BauNVO um bis zu 25 % zulässig. 

2.2 Höhe baulicher Anlagen
Im Baugebiet MD 1 wird die Höhe baulicher Anlagen auf maximal 20 m festgesetzt. 
Im Baugebiet MD2 wird die Höhe baulicher Anlagen auf maximal 16 m festgesetzt. 
Im Baugebiet MD 3 und MD 4 wird die Höhe baulicher Anlagen auf maximal 10 m 
festgesetzt. 
Im Baugebiet MWD1 wird die Höhe baulicher Anlagen auf maximal 10 m 
festgesetzt. 
In den  Baugebieten MDW 2 - 3 wird die maximale Gebäudehöhe auf 7,5 m 
festgesetzt.
Die Bezugspunkte gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO zur Höhe baulicher Anlagen werden 
als oberer Bezugspunkt und unterer Bezugspunkt festgesetzt. 
Den oberen Bezugspunkt bildet der höchste Punkt des Gebäudes, hier der First. 
Davon ausgenommen sind technische Aufbauten, Schornsteine oder 
Antennenanlagen. 
Als unterer Bezugspunkt wird die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens 
bestimmt.

2.3 Anzahl der Vollgeschosse
Die zulässige Anzahl der Vollgeschosse wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO im 
MDW 1 wird auf maximal zwei festgesetzt. 
In den MDW 2 und 3 wird die Anzahl der Vollgeschosse auf maximal eins 
festgesetzt. 

3 BAUWEISE
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

3.1 Offene Bauweise
In den MDW 1-3 wird die offene Bauweise festgesetzt. Im Sinne des § 22 Abs. 2 
BauNVO, dürfen Gebäude mit seitlichem Grenzabstand ausschließlich als Einzel- 
oder Doppelhäuser und als Hausgruppen errichtet werden.

3.2 Hausgruppen
Innerhalb einer Häusergruppe sind die Traufhöhen der einzelnen Gebäude von 
mindestens 50 cm zu unterscheiden. 

4 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL VON WOHNUNGEN
 § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

In den MDW 1 und 3 wird eine Begrenzung von zwei Wohneinheiten je 
Wohngebäude festgesetzt. 
Im MDW2 wird eine Begrenzung von vier Wohnungen je Wohngebäude festgesetzt. 

5 GRÜNFLÄCHEN
 § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

5.1 Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage
Im westlichen Teil des Plangebietes, ist eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.

6 FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN
 § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

6.1 Abwasseranlage
Im südöstlichen Teil des Plangebiets ist eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der 
Zweckbestimmung Abwasser festgesetzt. 

7 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN 
UMWELTEINWIRKUNGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

7.1 Lage der Schlafräume
Schutzbedürftige Räume wie Schlafräume, Ruhezimmer und Kinderzimmer sind in 
Wohngebäuden entlang der Landesstraße L 644 an der straßenabgewandten Seite 
zu positionieren.

7.2 Außenwohnbereiche
Im MDW2 sind Außenwohnbereiche wie Balkone, Dachterrassen ausschließlich an 
den straßenabgewandten Gebäudeseiten zu planen. 

7.3 Fenster
Aufgrund der im Geltungsbereich festgestellten Überschreitung der 
Orientierungswerte gem. Schalltechnisches Gutachten (BMH, 2024), sind Fenster 
von schutzwürdigen Räumen straßenabgewandt auszurichten. 

7.4 Passiver Schallschutz
Für den Fall, dass architektonische Maßnahmen zur Selbsthilfe (=> Grundriss-
gestaltung, Anordnung von Fenstern schutzwürdiger Räume in den 
straßenabgewandten Gebäudeseiten) nicht vollständig umsetzbar sind, besteht die 
Möglichkeit die von einer Überschreitung der Orientierungswerte betroffenen 
Gebäudeseiten der geplanten Bebauung durch passive (bauliche) 
Schallschutzmaßnahmen zu schützen und den Schutzanspruch innerhalb der 
Gebäude sicherzustellen. 
Die erforderliche Schalldämmung der Umfassungsbauteile (z. B. Wände, Fenster, 
Dachkonstruktionen) von schutzbedürftigen Räumen ist nach der 
bauordnungsrechtlich eingeführten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ anhand der rechnerisch ermittelten Außenlärmbelastung zu bemessen.
Als Grundlage für die nachfolgenden Festsetzungen wird gem. schalltechnischem 
Gutachten (BMH, 2024) auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 abgestellt.
Die Lärmpegelbereiche wurden aus den berechneten Beurteilungspegeln für die 
Nachtzeit ermittelt. Die maßgeblichen Lärmpegelbereiche sind, auf Grundlage der 
Anlage 3 des schalltechnischen Gutachtens (BMH, 2024), der Planzeichnung zu 
entnehmen. Es sind die folgenden Außenlärmpegel zu beachten.

La = 55 bis 68 dB(A) (entspricht den Lärmpegelbereichen I - IV)

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben 
aufgeführten ausreichen. 
Um einen aus verschiedenen, auch vom baulichen Schallschutz unabhängigen 
Gründen erforderlichen Luftwechsel (z. B. Hygiene, Feuchte- und Schadstoffabfuhr, 
Behaglichkeit) gewährleisten zu können, kann in Wohnräumen und vergleichbar 
genutzten Aufenthaltsräumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, die 
Raumbelüftung - zumindest aus schalltechnischer Sicht konfliktfrei - durch das 
zeitweise Öffnen der Fenster sichergestellt werden. 
Ab einer Außenlärmbelastung über 45 dB(A) nachts ist für Schlafräume und 
Kinderzimmer die gewünschte bzw. erforderliche Raumlüftung kontinuierlich über 
eine von einem aktiven manuellen Öffnen der Fenster unabhängige Lüftung zu 
gewährleisten.

8 FLÄCHEN UND MAẞNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB

8.1 Vorgezogene Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen
Um fortwährend die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Vergrämung oder Umsiedlung betroffener Tiere zu gewährleisten, werden 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Hierbei sind nötige 
Voruntersuchungen und die Umsiedlung lediglich von qualifiziertem Fachpersonal 
durchzuführen. Darüber hinaus ist ein Jahr vor geplantem Baubeginn die 
artenschutzspezifischen Untersuchungen für die Artengruppe der Zauneidechse, 
Fledermäuse sowie Mehlschwalben zu wiederholen. Außerdem benötigt es für die 
Umsiedlung oder die Vergrämung von Tieren die Einholung einer 
Ausnahmegenehmigung, die beim Landkreis Helmstedt zu beschaffen ist. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme V1 - Schutz der Zauneidechse
Da für die vor Ort angesiedelten Zauneidechsen keine Vergrämung möglich ist, da 
es an natürlichen Ausweichquartieren mangelt, ist es unumgänglich, dass ein Jahr 
vor Baubeginn Ersatzbiotope zu schaffen sind. Die Umsiedlung hat in zwei Phasen 
zu erfolgen, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst. Die Abräumung der bisherigen 
Lebensstätten hat zwischen April und August zu erfolgen.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme V2 - Schutz der Mehlschwalbe
Für zerstörte Nisthöhlen bei Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen an der 
Kaserne oder anderen Gebäuden sind Ersatzbiotope für die Mehlschwalben ein 
Jahr vor Baubeginn durch qualifiziertes Fachpersonal zu schaffen.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme V3 - Schutz von Fledermäusen
Werden bei der Umsetzung geplanter Bauvorhaben Sommer- oder Winterquartiere 
von Fledermäusen zerstört, so sind für diese ein Jahr vor Baubeginn bis zum 28. 
Februar künstliche Ersatzlebensstätten bereitzustellen, welche von qualifiziertem 
Fachpersonal zu planen und anzubringen sind.

Vermeidungsmaßnahme V1 - Einhaltung der Brut- und Setzzeit
Zur Vermeidung der Tötung, Störung oder Schädigung von brütenden oder 
ruhenden Altvögeln sowie ihren Entwicklungsformen darf die Baufeldfreimachung 
nur zwischen dem 1. Oktober bis zum 28. Februar erfolgen. Die Einhaltung der 
zeitlichen Einschränkung ermöglicht die Sicherung der Tiere sowie ihren genutzten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Vermeidungsmaßnahme V2 - Vergrämung für Arbeiten in der Brut- und 
Setzzeit
Bei einer Baufeldfreimachung innerhalb der gesetzlichen Brut- und Setzzeit des 28. 
Februar bis 1. Oktober ist ein Verschluss der Nisthöhlen bis zum 28. Februar 
vorzunehmen sowie Gebüsch- und Baumbrüter durch das Anbringen von 
Flatterband fernzuhalten.
Vor der Baufeldfreimachung sind für die Mehlschwalbe vorgezogene 
Ausgleichmaßnahmen (vgl. Vorgezogene Ausgleichmaßnahme V2) in Form von 
künstlichen Nisthilfen im Verhältnis 1:3 anzubringen.

Vermeidungsmaßnahme V3 - Reduzierung der Lichtverschmutzung
Um die Lichtverschmutzung zu reduzieren und somit die Einhaltung des 
Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 sicherzustellen, ist eine Reduzierung der 
Beleuchtung notwendig.
Gesteuerte Lichtquellen sind in niedriger Höhe anzubringen. Es sind voll 
abgeschirmte Leuchten mit flachem Schutzglas zu verwenden. Außerdem sind 
Lampen zu verwenden, die integrierte Leuchtmittel nutzen.
Die Birnen, die verwendet werden, sind nur in warmweiß bis maximal 3.000 Kelvin 
zulässig.

9 FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE FÜR DIE BINDUNG FÜR 
BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND 
STRÄUCHERN SOWIE SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

9.1 Anlegen eines Feuchtgebüsch
Auf der Externen Ausgleichsfläche mit dem Namen „Rohrblekswiese“ in der 
Gemarkung Schickelsheim, Flur 3 Flurstück 1/2 ist in einer Größenordnung von 
14.140 m² ein Feuchtgebüsch als Ersatzmaßnahme anzulegen. 
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